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Betreff

Fällung von Pyramidenpappeln im Stadtgebiet von Köthen 

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 11.11.2015: Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 11.11.2015 laut BV

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Ina Rauer 02.11.2015

Beschlussentwurf

Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss stimmt der vorzeitigen Entnahme von 
Pyramidenpappeln an den Standorten laut Vorlage zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in 
Jahresscheiben beginnend ab der Fällsaison 2015/2016 zu. 

Gesetzliche Grundlagen:
BGB



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Köthen (Anhalt) hat wie viele andere deutsche Kommunen auch einige Standorte mit 
Pyramidenpappeln (Populus nigra). Es handelt sich um ca. 50 Jahre alte Bäume, die in den 
1950/60er Jahren als leicht zu beschaffendes und schnell wachsendes Gehölz gepflanzt 
worden sind. Die Bäume stehen auch an verkehrsbedeutenden Standorten, wie dem 
Spielplatz Hugo-Junkers-Straße, der Kreuzung Hallesche Straße Ecke August-Bebel-
Straße, der Wülknitzer Straße, dem Holländer Weg, Sportplatz Elsdorf oder in der 
Halleschen Straße in Wülknitz.

Die Pyramidenpappel gehört zur Familie der Salicaceaen und ist somit den 
Weichholzbaumarten zuzuordnen. Die Baumart ist kurzlebig und hat verglichen mit den 
Hartholzbaumarten eine geringe Lebenserwartung. Die Bäume werden insbesondere ab 
dem 30. bis 40. Standjahr sehr bruchanfällig und sind dafür bekannt, dass selbst gesunde 
und belaubte Äste ohne äußere Witterungseinflüsse geschmissen werden. Insbesondere 
treten hier Morschungen auf, was zu potentiellen Abbruchstellen von Seitenstämmen und 
Starkästen bzw. Nassfäule führt. Das ist auch die Ursache vom eben beschriebenen 
Abwerfen von gesunden belaubten Ästen. Diese Bruchstellen sind dann Eintrittspforten für 
Pilze bzw. Krankheitserreger, was dann zu weiteren Problemen in der Verkehrssicherheit 
führen kann. 

Unabhängig von den beschriebenen Problemen nach dem 30. Standjahr kann der Stamm 
dabei selbst standsicher sein. In der Fachwelt gibt es zudem die Meinung, dass sich diese 
Baumart nicht als Straßen- bzw. als Alleebaum eignet. Verfolgt man die Medien, so wurden 
in der jüngeren Vergangenheit in vielen deutschen Kommunen Pyramidenpappeln aus 
Gründen der Verkehrssicherheit entnommen. 

Alle Pappeln an den zuvorgenannten Standorten unterliegen der Regelbaumkontrolle im 
Intervall von 15 Monaten. Noch vorhandene Pappeln sind somit zunächst grundsätzlich 
verkehrssicher. Da die Baumkontrolle vom Boden aus als sogenannte Sichtkontrolle erfolgt, 
können die oben beschriebenen Schwachstellen zwischen Stamm und Ast nicht erkannt 
werden, zudem wenn die Äste bei der belaubten Kontrolle mit grünen Blättern besetzt sind 
und intakt erscheinen. Wenn belaubt oder unbelaubt, noch versorgte Äste fallen, dann 
geschieht das plötzlich. Große Windlasten sind nicht notwendig. Starkwinde verstärken das 
Problem. 

Die zuständigen Mitarbeiter des Umweltamtes hatten in der jüngeren Vergangenheit 
mehrere Ortstermine nach Astabwurf von Pyramidenpappeln. Dabei herrschte in der Regel 
eine normale Witterung, bei wenigen Ausnahmen waren aber auch Extremwetterereignisse 
die Ursache. Bei Anwohnern im Umfeld von Standorten mit Pyramidenpappeln herrscht 
Angst vor größeren Schäden durch die Bäume an Leib, Leben und Eigentum. Eine 
Schadensregulierung wird vom KSA abgelehnt, wenn die Stadt Köthen die Baumkontrolle 
ordnungsgemäß durchführt. Der KSA ist kein Haftpflichtversicherer im klassischen Sinne. 
Ein Schaden wird nur reguliert, wenn die Ursache dafür eine fehlende Baumkontrolle durch 
die Stadt oder nicht durchgeführte baumpflegerische Maßnahmen sind. Das war bisher nicht 
der Fall.  In der jüngeren Vergangenheit gibt es auch verstärkt Fällanträge privater 
Eigentümer von Pyramidenpappeln aus den o. g. Gründen. Anträge für diese Baumart 
werden vom Umweltamt genehmigt.  Ein Einkürzen der Bäume auf eine vertretbare Höhe ist 
auf Grund der Besonderheit der Baumart nicht zu empfehlen. Eingekürzte Pappeln neigen 
regelmäßig zu schnellwachsenden Stockaustrieben, dabei ist die Bruchgefahr am 
Stammansatz besonders hoch. Hier entsteht ein nicht zu vertretender Pflegeaufwand sowie 
eine erhebliche Verschlechterung der Verkehrssicherheit des eingekürzten Baumes.



Auf Grund der Besonderheit der Pyramidenpappel empfiehlt die Verwaltung, die Baumart an 
verkehrsbedeutenden Standorten, also an Örtlichkeiten mit einer hohen Verkehrserwartung, 
in den nächsten Jahren sukzessive zu entfernen. In jeder Fällsaison soll ein Standort 
bearbeitet werden. Das betrifft aus Sicht der Verwaltung insbesondere folgende Standorte:

- Spielplatz Hugo-Junkers-Straße
- Kreuzung Hallesche Straße/August-Bebel-Straße
- Am Holländer Weg
- Wülknitzer Straße
- Elsdorf Sportplatz
- Wülknitz, Hallesche Straße.

Die Fällungen sollen 1:1 hauptsächlich am Fällort mit standortgerechten Gehölzen 
angeglichen werden. Die Pflanzung ist jeweils in der folgenden Pflanzperiode vorgesehen. 
Die Mittel sind bereitzustellen. Für den Standort Hugo-Junkers-Straße sind die Mittel 
vorsorglich bereits angemeldet. 

Begonnen werden soll auf Grund der hohen Verkehrsbedeutung der Örtlichkeit in der 
Fällsaison 2015/2016 mit dem Spielplatz Hugo-Junkers-Straße. Hier berichten Anwohner 
wie auch Nutzer des Spielplatzes häufig von geworfenen Ästen, zu Schaden gekommen ist 
bis zum jetzigen Zeitpunkt zum Glück keine Person. Schäden an Eigentum waren zu 
verzeichnen. 

In den Folgejahren werden die Fällungen nach Örtlichkeit und Zustand gewichtet 
weitergeführt. 

Die Verwaltung bittet um Zustimmung zur sukzessiven Entnahme von Pyramidenpappeln an 
den genannten Standorten. 


